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Awareness bei Einsatzfahrten  
im österreichischen Polizeidienst
Rechtliche Rahmenbedingungen, Risiken und 
Konsequenzen

Exekutivbedienstete der Landespolizeidirektion (LPD) Wien kommen sehr rasch nach 
Beendigung ihrer polizeilichen Ausbildung in die Situation, Einsatzfahrten unter Ver-
wendung von Blaulicht und Folgetonhorn durchführen zu müssen. Diese Tätigkeit ist 
meist mit einem hohen persönlichen Stresslevel, großen fahrtechnischen Herausforde-
rungen und einer enormen rechtlichen Verantwortung für die Lenkerinnen und Lenker 
verbunden. Besonderen Herausforderungen bei Einsatzfahrten innerhalb der Großstadt 
Wien müssen sich etwa die Besitzerinnen und Besitzer von Probeführerscheinen und 
insbesondere Exekutivbedienstete stellen, die privat über kein Fahrzeug verfügen. In 
diesem Beitrag, der sich im Speziellen einer Analyse der LPD Wien widmet, werden 
vorwiegend die möglichen Folgen analysiert, die sich aus dem Verwaltungsstrafrecht, 
dem Strafrecht, dem Zivilrecht und dem Disziplinarrecht ergeben können. Außerdem 
wird die Haftung im Schadensfall auf kompakte Art und Weise näher untersucht. 
Darüber hinaus wurden für die praktischen Outputs des vorliegenden Beitrags zwischen 
Herbst 2024 und Januar 2025 verschiedene Expertinnen und Experten mit Zugehörig-
keit zur LPD Wien interviewt, die in der Praxis mit der Ausbildung von Polizistinnen 
und Polizisten betraut sind. Selbst wenn die Forschung aufgrund der Anzahl der 
interviewten Personen nicht als repräsentativ klassifiziert werden kann, so gewährt sie 
doch Einblicke in die Ausbildung von Polizistinnen und Polizisten und skizziert gleich-
zeitig das Verbesserungspotenzial in bestimmten Sektoren der Aus- und Fortbildung. 
Abschließend wird aufgezeigt, dass auch eine mentale Vorbereitung wesentlich für 
eine unfallfreie Durchführung von Einsatzfahrten sein kann. Aufgrund der Interviews 
können summa summarum zwei wesentliche Ergebnisse abgeleitet werden, nämlich 
einerseits, dass Polizeibedienstete zwar über das notwendige gesetzliche Wissen verfü-
gen, um Einsatzfahrten rechtlich korrekt durchzuführen zu können, andererseits aber 
auch Reformbedarf in Bezug auf die Nachbereitung von Verkehrsunfällen sowie bei der 
Aus- und Fortbildung der Exekutivbeamtinnen und Exekutivbeamten besteht.

1. EINFÜHRUNG IN DEN
THEMENBEREICH
Die LPD Wien hat im Zusammenhang
mit Verkehrsunfällen bei Einsatzfahrten
verwaltungs- und disziplinarrechtliche
Maßnahmen ergriffen, um die Anzahl

von Verkehrsunfällen, bei denen beispiels-
weise das Rotlicht durch Lenkerinnen 
und Lenker von Einsatzfahrzeugen (grob) 
fahrlässig missachtet wurde, zu reduzie-
ren. Das Ziel dieser Maßnahmen war es, 
die Bediensteten zu einer defensiveren 
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und dadurch in weiterer Folge zu einer 
sichereren Fahrweise zu bewegen. Die 
Sicherheit ist beim Lenken von Einsatz-
fahrzeugen von wesentlicher Bedeutung, 
da Verkehrsunfälle in diesem Zusammen-
hang oftmals schwerwiegende (rechtliche) 
Konsequenzen, sowohl für die betroffenen 
Einsatzkräfte als auch für die Organisa-
tion selbst, mit sich bringen können. In 
Österreich gibt es besondere gesetzliche 
Normen und Verhaltensvorschriften, die 
Lenkerinnen und Lenker von Einsatzfahr
zeugen befolgen müssen. Gleichzeitig sind 
Polizistinnen und Polizisten rechtlich be-
fugt, sich über verkehrsrechtliche Verbote 
und Gebote bei Einsatzfahrten hinweg-
zusetzen. Bedienstete, die Einsatzfahrten 
wahrnehmen müssen und daher einem 
deutlich höheren Risiko ausgesetzt sind, 
sind gefährdet, vermehrt in kritische Ver-
kehrssituationen verwickelt zu werden 
als bei herkömmlichen Dienstfahrten.1 Es 
kann in den einzelnen österreichischen 
LPDs zudem immer häufiger beobachtet 
werden, dass die notwendige Sensibilität 
hinsichtlich der persönlichen und organi-
sationalen Verantwortlichkeit, die rechtli-
chen Voraussetzungen für das Lenken von 
Einsatzfahrzeugen sowie allfällige recht-
liche Konsequenzen und Haftungsange-
legenheiten (z.B. in Bezug auf betroffene 
Lenkerinnen und Lenker im Schadensfall) 
thematisiert werden.

Für die vorliegende Analyse wurden die 
rechtlichen Voraussetzungen für Einsatz-
fahrten, die Auswertungen von Unfallzah-
len mit Dienstfahrzeugen sowie Aus- und 
Fortbildungsinhalte der Sicherheitsakade-
mie (SIAK) in der Fahrtechnikausbildung, 
die in der gesamten österreichischen Bun-
despolizei für Exekutivbedienstete Gül-
tigkeit haben, herangezogen. Begleitend 
dazu wurden Interviews mit ausgewählten 
Expertinnen und Experten durchgeführt, 
deren Ergebnisse ebenso in diesem Beitrag 
diskutiert werden. Mit dem gegenständli-

chen Beitrag wird vor allem ein Ziel ver-
folgt, nämlich darzulegen, inwiefern ge-
zielte Schulungen hinsichtlich möglicher 
rechtlicher Auswirkungen im Schadens-
fall zu einer höheren Sensibilität befähi-
gen können. Durch die erlernte Awareness 
sollen selbstverschuldete und risikoreiche 
Situationen während einer Einsatzfahrt 
minimiert werden. Auf detaillierte Inhalte 
der praktischen und fahrtechnischen Aus-
bildung im Zuge der polizeilichen Aus-
bildung wird im Rahmen dieses Beitrags 
(nicht zuletzt aufgrund einer thematischen 
Beschränkung) nur am Rande eingegan-
gen. Im Feld der Untersuchung von Awa-
reness im Bereich von Polizistinnen und 
Polizisten bei Einsatzfahrten zeigt sich 
i.S. eines forschungsbezogenen Status 
quo, dass sich bisher vorwiegend deut-
sche sowie US-amerikanische Studien 
und Fachartikel intensiv mit einer quali-
tativ hochwertigen Aus- und Fortbildung 
für Lenkerinnen und Lenker von Einsatz-
fahrzeugen unterschiedlicher Einsatzorga-
nisationen auseinandergesetzt haben. Bei 
näherer Betrachtung der einzelnen For-
schungsergebnisse zeigt sich, dass nahezu 
übereinstimmend festgestellt wird, dass zu 
wenig Ausbildungszeit für eine qualitäts-
volle Ausbildung – betreffend die Situation 
von Lenkerinnen und Lenker von Einsatz-
fahrzeugen – vorhanden ist. Ein solches 
Ausbildungsdefizit erscheint vor dem Hin-
tergrund einer möglichen Reduktion von 
Verkehrsunfällen (und damit verbunden 
auch von etwaigen Zivilrechtsverfahren) 
fragwürdig.2

2.	EFFIZIENZ UNTER DRUCK: 
EINSATZFAHRTEN
Gemäß § 26 Abs. 2 Straßenverkehrsord-
nung (StVO) unterliegen die verkehrs-
rechtlichen Regelungen für die praktische 
Durchführung von Einsatzfahrten spezi
fischen Bestimmungen. Dieser Absatz 
statuiert, dass Lenkerinnen und Lenker 



43

2/2025

von Einsatzfahrzeugen bei der Bewälti-
gung ihrer Aufgaben nicht an geltende 
Verkehrsverbote oder -beschränkungen 
gebunden sind. Dabei wird jedoch explizit 
festgehalten, dass dabei weder Personen 
gefährdet noch Sachen beschädigt werden 
dürfen. Darüber hinaus ist explizit nor-
miert, dass Einsatzfahrzeuge gemäß § 19 
Abs. 2 StVO stets Vorrang haben. Gemäß 
§ 13 der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie des 
Bundesministeriums für Inneres (DKR-
BMI) ist das Lenken eines Dienstkraft-
fahrzeuges bei einer Einsatzfahrt aus-
schließlich hierfür besonders geeigneten 
Bediensteten gestattet. Dies setzt neben 
den kraftfahrrechtlichen Voraussetzun-
gen eine entsprechende Fahrpraxis sowie 
eine exekutivspezifische oder zumindest 
gleichwertige Fahrausbildung voraus.3

2.1 Einschränkungen
Gemäß § 26 Abs. 3 StVO wird die o.a. 
Freizügigkeit bei Einsatzfahrten im Be-
reich von ampelgeregelten Kreuzungen 
dahingehend eingeschränkt, dass Einsatz-
fahrzeuge bei rotem Licht zwar in eine 
Kreuzung einfahren dürfen – dies jedoch 
nur dann, wenn sie vorher angehalten und 
sich überzeugt haben, dass sie dabei keine 
Menschen gefährden oder Sachen beschä-
digen. In § 2 Abs. 1 Z 26 StVO wird das 
Anhalten als ein Vorgang beschrieben, 
der durch die Verkehrslage oder sonstige 
wichtige Umstände erzwungen wird. In 
einer solchen Situation wird das Einsatz-
fahrzeug zum Stillstand gebracht. Es kann 
hervorgehoben werden, dass insbesondere 
dieser Umstand bei einer hohen Anzahl 
von Verkehrsunfällen mit der Beteiligung 
von Einsatzfahrzeugen in Kreuzungsbe-
reichen als Unfallursache ausschlaggebend 
ist. Gemäß der gesetzlichen Regelung sind 
daher Einsatzfahrzeuge bei Rotlicht vor 
Straßenkreuzungen anzuhalten, selbst 
wenn dies für die Besatzung eine Verzö-
gerung bei der Erreichung des Ortes der 

dringenden Hilfeleistung bedeuten kann 
(z.B. im Rahmen eines Rettungs-, Feuer-
wehr- oder Polizeieinsatzes). Dieser sub-
jektiv und vermutlich verzerrt wahrge
nommene Aspekt der Zeitverzögerung 
bildet in weiterer Folge die Grundlage für 
folgenschwere Entscheidungen, wie etwa 
das Befahren des Kreuzungsbereichs, 
ohne zuvor anzuhalten.

2.1.1 Zusammentreffen von Einsatz­
fahrzeugen
Da Einsatzfahrzeuge nicht an Verkehrs-
verbote oder -beschränkungen gebunden 
sind, wurde in § 26 Abs. 4 StVO für das 
Zusammentreffen von Einsatzfahrzeu-
gen (insbesondere bei Kreuzungen oder 
Straßeneinmündungen) eine besondere 
Vorrangregelung definiert. Hierbei haben 
in der Reihenfolge Rettungsfahrzeuge, 
Fahrzeuge der Feuerwehr, Fahrzeuge des 
Sicherheitsdienstes (Polizei) und schließ-
lich sonstige Einsatzfahrzeuge (z.B. Fahr-
zeuge der Wiener Linien in Wien) den Vor-
rang. Diese Regelung erweist sich insofern 
als praxisrelevant, da es aufgrund solcher 
Umstände bereits mehrfach zu Verkehrs-
unfällen zwischen Einsatzfahrzeugen ge-
kommen ist, wie dies anhand zahlreicher 
rechtlicher Analysen aufgezeigt werden 
kann. Im Rahmen der juristischen Bewer-
tung spielt im Speziellen die Anpassung 
der Geschwindigkeit an die jeweiligen 
Verkehrsverhältnisse eine zentrale Rolle, 
da hiervon die Beurteilung einer mögli-
chen leichten oder groben Fahrlässigkeit 
abhängt. Zudem muss geprüft werden, ob 
den beiden Einsatzfahrzeugen das Ampel-
signal „Rot“, „Grün“ oder jeweils „Rot“ 
und „Grün“ angezeigt wurde, um die 
Kreuzung zu passieren. In solchen Fällen 
ist es erforderlich, sowohl das Verschulden 
als auch die Kausalität unter Berücksich-
tigung der Vorrangregelung für Einsatz-
fahrzeuge gemäß § 26 Abs. 4 StVO fest-
zustellen. Dies betrifft unter anderem die 
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Beurteilung einer möglichen zivilrechtli-
chen Haftung der Lenkerin bzw. des Len-
kers sowie die Feststellung eines Mitver-
schuldens am Unfallereignis.4

2.1.2 Mangelnde Fahrpraxis als 
wesentlicher Faktor
Der Besitz einer Lenkberechtigung der 
Klasse B ist für den Eintritt in den Exe-
kutivdienst nicht mehr obligatorisch. Das 
Bundesministerium für Inneres (BMI) hat 
eine Rekrutierungsmaßnahme erlassen, die 
angehenden Polizistinnen und Polizisten 
die Führerscheinkosten erstatten soll. Vo-
raussetzung für die Erstattung der Kosten 
ist der Nachweis der bestandenen Fahrprü-
fung bis spätestens sechs Monate nach der 
Polizeigrundausbildung.5 Gemäß § 4 Abs. 1 
Führerscheingesetz (FSG) unterliegen die-
se Bediensteten, wie alle Fahranfängerin-
nen und Fahranfänger, einer dreijährigen 
Probezeit. Schwere Verstöße werden in der 
praktischen Anwendung mit rechtlichen 
Konsequenzen geahndet. Somit können 
Handlungen bei Einsatzfahrten unter ge-
wissen Umständen sanktioniert werden. 
Exekutivbedienstete der LPD Wien etwa 
erhalten im Rahmen ihrer polizeilichen 
Grundausbildung eine fahrtechnische 
Ausbildung. Dabei liegt der Fokus auf den 
rechtlichen Voraussetzungen für Fahrten 
mit Fahrzeugen des öffentlichen Sicher-
heitsdienstes gemäß § 26a StVO sowie auf 
Einsatzfahrten mit Blaulicht mit oder oh-
ne Folgetonhorn gemäß § 26 StVO. Nach 
Abschluss der Polizeigrundausbildung 
und der genannten Fahrtechnikausbildun-
gen dürfen Exekutivbedienstete Einsatz-
fahrten durchführen. Problematisch i.d.Z. 
ist, dass einige Lenkerinnen und Lenker 
keine Fahrpraxis aufweisen, da sie selbst 
beispielsweise kein eigenes Fahrzeug 
besitzen und/oder fast ausschließlich 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Auch 
Probeführerscheinbesitzerinnen und Pro-
beführerscheinbesitzer haben in den meis-

ten Fällen kaum Erfahrung im einsatzmä-
ßigen Fahren, was die Situation zusätzlich 
erschwert.

2.1.3 Stressfaktoren bei Einsatzfahrten
Fahrerinnen und Fahrer von Einsatzfahr-
zeugen sind während ihrer Einsätze mit 
einer Reihe von Herausforderungen kon-
frontiert, die ihre Fähigkeit zur sicheren 
Fahrt und schnellen Entscheidungsfindung 
beeinträchtigen können. Zu den größten 
Stressfaktoren zählen der Zeitdruck, da 
sie oft in kürzester Zeit am Einsatzort sein 
müssen, und die unvorhersehbare Ver-
kehrssituation, die zu zusätzlichem Stress 
führen kann. Auch die ständige Geräusch- 
und Lichtbelastung durch Sirenen und 
Blaulicht kann die Wahrnehmung überlas-
ten und zu schnellerer Ermüdung führen. 
Hinzu kommt die Verantwortung, insbe-
sondere in dicht besiedelten Gebieten, wo 
jeder Fehler schwerwiegende Folgen haben 
kann. Auf lange Sicht kann diese ständige 
Belastung zu chronischem Stress führen, 
der sowohl die körperliche Gesundheit als 
auch die berufliche Leistungsfähigkeit der 
Fahrerinnen und Fahrer negativ beein-
flusst.6 Hinzu kommen die unvorherseh-
baren Reaktionen der anderen Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
und die Lärmkulisse des Folgetonhorns 
im Inneren des Einsatzfahrzeugs.

2.2 Erkenntnisse simulationsgestützter 
Fahrtrainings
Im Abschlussbericht zur Evaluation des 
simulationsgestützten Trainings „Verkehrs-
sicherheit bei Einsatzfahrten“ des Deut-
schen Verkehrssicherheitsrats e.V. (DVR) 
und der Deutschen Gesetzliche Unfallver
sicherung (DGVU) (FP-0366) des Uni-
versitätsklinikums München wird bei-
spielsweise festgestellt, dass Unfälle mit 
Blaulichtbeteiligung zu fast zwei Drittel 
auf die Fahrerinnen und Fahrer der Ein-
satzfahrzeuge (Rettungsdienst) zurückzu-



45

2/2025

führen sind. So sind es gleichzeitig auch 
diese Kräfte, die zentral bestimmen, wie 
sie sich unter der Nutzung von Sonder
signalen verhalten und das Einsatzfahr-
zeug lenken.7 Dies betrifft auch Lenke-
rinnen und Lenker von Einsatzfahrzeugen 
der Polizei.

Bezugnehmend auf die eben genannte 
Studie des DVR und der DGUV kann 
skizziert werden, dass sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Evaluation 
in einem ehrenamtlichen Engagement be-
fanden und deren Einsatzmonate nur als 
gering eingestuft werden. Gemäß dem 
Abschlussbericht weisen die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer (nur) ein mittleres 
Niveau in Bezug auf das Entstehen kriti
scher Situationen im Einsatz, die Risiko
einschätzung sowie die rechtlichen Grund-
lagen auf. Dieses Niveau konnte aufgrund 
der Verwendung von simulationsgestützten 
Fahrtrainings erhöht werden.8 Die Studie 
zeigt darüber hinaus grundlegend auf, 
dass ein solches simulationsgestütztes 
Fahrtraining das Agieren der Teilnehme
rinnen und Teilnehmer in kritischen Situa
tionen im Einsatzgeschehen verbessern 
kann. Immerhin konnten die Effekte des 
Trainings auf der Verhaltensebene klar 
wahrgenommen werden. Allerdings hatten 
Alter und Geschlecht der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einen wesentlichen 
Einfluss auf die Ergebnisse.9 So zeigt die 
Studie, dass Männer kurzfristig weniger 
vom Training profitieren als Kolleginnen. 
Ebenso konnte festgestellt werden, dass 
Personen, denen das Blaulichtfahren in 
der Praxis weniger Freude bereitet, mehr 
Vorteile vom Training erzielen konnten als 
jene Kolleginnen und Kollegen, die Ver-
gnügen daran finden. Für langfristige Ein-
stellungsveränderungen durch eine solche 
Art von Trainings scheinen weitere As-
pekte aus dem Bereich Einsatzdienst- und 
Fahrerfahrung eine Rolle zu spielen (dies 
betrifft etwa Personen mit hoher Fahrleis-

tung pro Jahr und ohne verkehrsrelevante 
Fortbildungen). Ferner ist ein interessanter 
Aspekt, dass jene Personen, die Punkte 
im Fahreignungsregister aufweisen, mit-
unter längerfristige Erfolge beim Lernen 
erzielen.10

Die Analyse der Interviews mit Exper-
tinnen und Experten, die in Kapitel 2.3 
dargestellt wird, hat zudem wertvolle Ein-
blicke in die Praxis der polizeilichen Ein-
satzfahrten geliefert. Dabei konnten zwei 
zentrale Erkenntnisse gewonnen werden, 
die sowohl das vorhandene gesetzliche 
Wissen als auch bestehende Optimierungs
potenziale betreffen.

2.3 Erkenntnisse aus den Interviews 
mit Expertinnen und Experten betref­
fend die LPD Wien
Die Erkenntnisse aus den Interviews mit 
Expertinnen und Experten in Bezug auf 
Einsatzfahrten von Polizistinnen und 
Polizisten im Rahmen der LPD Wien, die 
im Zeitraum zwischen Herbst 2024 und 
Januar 2025 durchgeführt wurden, lassen 
sich in zwei zentrale Ergebnisse zusam-
menfassen. Erstens wurde deutlich, dass 
Polizeibedienstete grundsätzlich über 
das erforderliche gesetzliche Wissen ver-
fügen, um Einsatzfahrten im Einklang 
mit den rechtlichen Vorgaben durch-
zuführen. Dies zeigt sich insbesondere 
darin, dass die befragten Fachpersonen 
die bestehenden Regelungen als ausrei-
chend erachten und darauf hinweisen, 
dass die gesetzlichen Bestimmungen den 
Beamtinnen und Beamten im Rahmen 
ihrer Ausbildung vermittelt werden. 
Zudem wurde betont, dass die praktische 
Erfahrung eine wesentliche Rolle dabei 
spielt, die theoretischen Grundlagen 
sicher anzuwenden. Dennoch variiert 
das individuelle Wissen und dessen Um-
setzung je nach Erfahrung und Einsatz-
bereich der jeweiligen Beamtinnen und 
Beamten.
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Das zweite wesentliche Ergebnis betrifft 
den Reformbedarf in mehreren Bereichen. 
Einerseits wurde kritisch angemerkt, dass 
die Nachbereitung von Verkehrsunfällen, 
insbesondere solchen mit Beteiligung 
von Einsatzfahrzeugen, optimiert werden 
sollte. Die Interviews ergaben, dass es an 
einer systematischen Aufarbeitung dieser 
Vorfälle fehlt, wodurch wertvolle Erkennt
nisse zur Verbesserung zukünftiger Ein-
satzfahrten nicht ausreichend genutzt 
werden. Eine gezieltere Analyse von Un
fallursachen und -folgen könnte dazu bei-
tragen, präventive Maßnahmen abzuleiten 
und langfristig die Sicherheit im Straßen-
verkehr zu erhöhen.

Andererseits wurde die Notwendigkeit 
von Reformen in der Aus- und Fortbildung 
der Exekutivbeamtinnen und Exekutiv-
beamten betont. Während die gesetzliche 
Grundlage grundsätzlich bekannt ist, se-
hen die interviewten Expertinnen und 
Experten Verbesserungspotenzial in der 
praktischen Schulung und Sensibilisie-
rung für kritische Situationen im Straßen
verkehr. Besonders hervorgehoben wurde, 
dass Fahrsicherheitstrainings und realitäts-
nahe Übungen eine größere Rolle spielen 
sollten, um die Beamtinnen und Beamten 
besser auf Extremsituationen vorzuberei-
ten. Darüber hinaus wurde angeregt, dass 
eine kontinuierliche Weiterbildung in Be-
zug auf aktuelle rechtliche Entwicklungen 
und neue technische Möglichkeiten erfor-
derlich sei, um die Qualität der Einsatz-
fahrten weiter zu optimieren.

Zusammenfassend zeigen die Inter-
views, dass das bestehende gesetzliche 
Wissen bei Polizeibediensteten grundsätz-
lich vorhanden ist, jedoch sowohl in der 
Nachbereitung von Unfällen als auch in 
der Aus- und Fortbildung Verbesserungs-
potenzial besteht. Eine gezielte Anpassung 
dieser Bereiche könnte langfristig zu mehr 
Sicherheit und einer effizienteren Gestal-
tung von Einsatzfahrten führen.

2.4 Kritische Einschätzungen und Ent­
scheidungen bei Einsatzfahrten
Im Rahmen der Entscheidungsfindung bei 
Einsatzfahrten sind Fahrerinnen und Fah-
rer von Einsatzfahrzeugen, speziell aber 
Polizistinnen und Polizisten im städtischen 
Verkehr, mit besonderen Herausforderun-
gen konfrontiert, die ihre Handlungsfähig
keit und Fahrsicherheit beeinflussen. Der 
Umgang mit stressigen Situationen, un-
vorhersehbaren Verkehrslagen und der 
hohen Verantwortung erfordert schnelles, 
präzises Handeln, das nicht nur rechtliche, 
sondern auch sicherheitsrelevante Aspekte 
berücksichtigt. Wie entscheiden sich Ein-
satzfahrerinnen und Einsatzfahrer unter 
extremem Druck und welche Faktoren 
spielen dabei eine Rolle?

Zunächst ist festzustellen, ob bereits 
beim Notruf in der Landesleitzentrale der 
Eindruck entsteht, dass es sich um eine 
Notsituation handelt, die somit ex lege den 
Ort der dringenden Hilfeleistung begrün-
det. Gemäß § 26 StVO besteht daher die 
rechtliche Befugnis, unter Verwendung 
von blauem Licht und Warnzeichen mit 
verschieden hohen Tönen zu ebendiesem 
Ort zu fahren. Aufgrund dessen ergeht sei-
tens der Disponentin bzw. des Disponenten 
aufgrund des Notrufes die Empfehlung zur 
Durchführung einer Einsatzfahrt an die 
Streifenbesatzung der Polizei. Die finale 
Entscheidung bezüglich der Wahl der Weg-
strecke, der gefahrenen Geschwindigkeit 
und der zu verwendenden Warnzeichen ob-
liegt jedoch der alleinigen Verantwortung 
der Lenkerin bzw. des Lenkers des jewei-
ligen Einsatzfahrzeugs. In der Praxis kann 
angenommen werden, dass es im Fahrzeug 
zu einer bilateralen Abstimmung zwischen 
der Fahrzeugbesatzung kommt, die die 
Entscheidungsfindung hinsichtlich der Art 
und Weise der bevorstehenden Einsatz-
fahrt maßgeblich beeinflussen kann.

In Bezug auf polizeiliche Einsatzfahrten 
werden diese im Regelfall unter hohem 
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Stresslevel durchgeführt, gepaart mit oft-
mals folgenschweren und schnellen Ent-
scheidungen seitens der Lenkerin bzw. des 
Lenkers. So hat beispielsweise bei Ver-
folgungsfahrten fortlaufend eine Risiko
abschätzung durch die Besatzung zu erfol-
gen, ob diese Maßnahme der Verfolgung 
noch verhältnismäßig ist oder die Verfol-
gung abgebrochen werden soll. Gleich-
falls gilt die Einschätzung für besondere 
Ausnahmesituationen aufgrund plötzlich 
eintretender Umstände, wenn das Dienst-
fahrzeug sodann gemäß den Bestimmun-
gen des § 9 Waffengebrauchsgesetz (Waff-
GebrG) verwendet werden muss, weil 
eine geeignet erscheinende Dienstwaffe 
nicht zur Verfügung steht. Bei vielen Be-
diensteten bestehen möglicherweise Unsi-
cherheiten und ein mangelndes (Rechts-)
Bewusstsein (sogenannte „Awareness“) 
hinsichtlich der (rechtlichen) Konsequen-
zen im Zusammenhang mit Verkehrsun-
fällen und Schäden bei der Durchführung 
von Einsatzfahrten. Aus dieser Problema-
tik heraus können entscheidende Fehlein-
schätzungen zu langwierigen Straf- und 
Zivilrechtsverfahren zum Nachteil der Be-
diensteten oder der Organisation führen.11 

2.5 Haftung und Verantwortung im 
Schadensfall
Im behördlichen Zuständigkeitsbereich 
der LPD Wien kommt es trotz gesetzlicher 
und organisationaler Normen, Vorschriften 
sowie fahrtechnischer Schulungen regel
mäßig zu Verkehrsunfällen mit Dienst
fahrzeugen. Diese führen einerseits zu 
wirtschaftlichen Schäden für die Organi
sation und andererseits dürfen anfallende 
Folgekosten für etwaige anschließende 
Verwaltungsstrafverfahren, Strafrechts-
verfahren, Zivilrechtsverfahren oder Dis-
ziplinarverfahren aus gesamtheitlicher 
Sicht nicht unbeachtet gelassen werden. 
Zur übersichtlichen Darstellung von Ver-
kehrsunfällen mit Dienstfahrzeugen der 

österreichischen Bundespolizei (BP) wird 
z.B. im BMI eine fortlaufende Statistik zu 
Verkehrsunfällen mit Dienstfahrzeugen 
geführt. Mit dieser Maßnahme soll festge-
stellt werden, ob es in bestimmten Berei-
chen der Organisation zu einer Häufung 
einer überdurchschnittlich hohen Anzahl 
von Verkehrsunfällen durch Eigenver-
schulden der Lenkerinnen und Lenker 
kommt. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
sollen in weiterer Folge gezielte Fortbil-
dungsmaßnahmen durchgeführt werden.12 
In den folgenden Unterpunkten wird auf 
unterschiedliche Rechtsbereiche eingegan-
gen, um die Herausforderungen in diesen 
Bereichen darzustellen, wenngleich dies 
nur auf begrenzte Art und Weise möglich 
ist.

2.5.1 Verwaltungsstrafverfahren
Ausnahmen von Verkehrsverboten, -gebo-
ten bzw. -beschränkungen für Einsatzfahr-
zeuge stoßen dann an ihre Grenzen, wenn 
die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer gefährdet 
wird – dies betrifft explizit die Anpassung 
der Fahrgeschwindigkeit an die konkreten 
Fahrverhältnisse gem. § 20 Abs. 1 StVO 
sowie die Fahrt auf Sicht.13 Dahingehend 
schlussfolgerte etwa der Oberste Gerichts-
hof (OGH) in seiner Entscheidung vom 
17.02.2011 (GZ: 2 Ob 109/10h), dass die 
Fahrweise so gestaltet werden muss, dass 
der Weg des abzubremsenden Fahrzeugs in 
der Zeit vom Erkennen eines Hindernisses 
auf der Fahrbahn bis zum vollen Stillstand 
des Fahrzeugs nie länger als die durch die 
Lenkerin bzw. den Lenker eingesehene 
Strecke sein darf. In concreto bedeutet 
dies, dass auch Einsatzkräfte die Fahrge-
schwindigkeit so zu wählen haben, dass 
sie ihr Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen 
bringen können bzw. das betreffende Hin-
dernis jedenfalls noch rechtzeitig umfah-
ren können. Vor allem bei Einsatzfahrten 
sind die gefahrenen Geschwindigkeiten 
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meist hoch, um möglichst rasch an den 
Einsatzort zu gelangen.14 Sollte es den-
noch zu Übertretungen kommen, sind 
Lenkerinnen und Lenker von Einsatzfahr-
zeugen nicht vor einem Verwaltungsstraf-
verfahren geschützt, im Gegenteil: Auch 
sie können mit Geld- oder Ersatzfreiheits-
strafen belegt werden, selbst wenn letzte-
rer Gesichtspunkt nur in seltenen Fällen 
vorkommt. Sollte es trotz aller Vorsichts-
maßnahmen, die durch die Lenkerin bzw. 
den Lenker des Einsatzfahrzeugs getroffen 
wurden, dennoch zu einem Verkehrsunfall 
mit Beteiligung des Dienstfahrzeugs kom-
men, so ist für etwaige Gerichtsverfahren 
die richtige Vorgehensweise an Ort und 
Stelle entscheidend.

§ 4 StVO regelt das Verhalten aller Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteil-
nehmer bei einem Verkehrsunfall. Wird 
ein Einsatzfahrzeug in einen Unfall verwi-
ckelt (oder ist die Fahrzeugbesatzung Zeu-
gin eines solchen), ist das Dienstfahrzeug 
grundsätzlich anzuhalten, um an der Klä-
rung des Sachverhalts mitzuwirken und 
Hilfe zu leisten. Die Verständigung des 
Verkehrsunfallskommandos zur Aufnah-
me von Unfällen mit Dienstfahrzeugen ist 
innerhalb des Aufgabenbereichs der LPD 
Wien mittels Dienstauftrag klar geregelt.15 
Wird dennoch nicht an der Unfallörtlich-
keit angehalten, besteht der Verdacht des 
Verstoßes nach § 4 StVO. Hierbei sind die 
Strafbestimmungen gemäß § 99 StVO an-
zuwenden, die bis zu einem Verlust der 
Lenkberechtigung der betroffenen Person 
führen kann. In Ausnahmefällen können 
sie sich aufgrund besonderer Umstände 
auf den Entschuldigungsgrund „Notstand“ 
i.S.d. § 6 Verwaltungsstrafgesetz (VStG) 
berufen: „Eine Tat ist nicht strafbar, wenn 
sie durch Notstand entschuldigt oder, ob-
gleich sie dem Tatbestand einer Verwal-
tungsübertretung entspricht, vom Gesetz 
geboten oder erlaubt ist.“16 Umfasst von 
einer solchen Entschuldigung ist davon 

etwa das Entfernen von der Unfallörtlich-
keit gem. § 4 StVO nach einem Verkehrs-
unfall mit Sachschaden – dies jedoch nur 
dann, wenn dadurch ein unmittelbar dro-
hender Nachteil abgewendet werden soll. 
Dies wäre beispielsweise bei einem akut 
stattfindenden gefährlichen Angriff auf 
das Leben einer Person im Nahbereich der 
Unfallstelle und der damit verbundenen si-
cherheitspolizeilichen Aufgabe der Been-
digung des gefährlichen Angriffes durch 
diese Fahrzeugbesatzung der Fall, wenn 
keine anderen geeigneten polizeilichen 
Einsatzkräfte in kürzerer Zeit am Ort des 
gefährlichen Angriffes eintreffen könnten, 
um das Leben der betroffenen Person zu 
schützen.

2.5.2 Strafverfahren
Im Jahr 2019 kam es zu einem tödlichen 
Verkehrsunfall in Wien im Zuge einer Ein-
satzfahrt. Dabei verwendete der Polizeibe-
amte das Blaulicht ohne Folgetonhorn und 
fuhr bei Rotlicht in eine Kreuzung ein. Er 
kollidierte mit einem anderen PKW und in 
weiterer Folge mit einer Fußgängerin, die 
dabei tödlich verletzt wurde. Der Polizei-
beamte wurde wegen fahrlässiger Tötung 
gem. § 80 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) 
angeklagt. Im Zuge des gerichtlichen 
Strafverfahrens wurde festgestellt, dass 
der Einsatzlenker gegen § 26 StVO ver-
stoßen und somit objektiv sorgfaltswid-
rig und fahrlässig gehandelt hat. Seitens 
des Strafgerichts wurde er daher schuldig 
gesprochen und zu einer bedingten fünf-
monatigen Haftstrafe verurteilt.17 Solche 
Beispiele zeigen auf, dass die Einhaltung 
gesetzlicher Normen und Sorgfaltspflich-
ten von entscheidender Bedeutung ist. Sie 
verdeutlichen, welche schwerwiegenden 
Konsequenzen Verstöße nach sich ziehen 
können, und unterstreichen die Verant-
wortung von Lenkerinnen und Lenkern 
von Einsatzfahrzeugen. Sie machen deut-
lich, dass rechtliche Vorschriften nicht nur 



49

2/2025

formale Richtlinien sind, sondern essenzi-
elle Schutzmechanismen darstellen (Stich-
wort: Anpassung des Fahrverhaltens).

Wird bei einem Verkehrsunfall mit ei-
nem Dienstkraftfahrzeug ein begründeter 
Verdacht auf eine strafbare Handlung 
festgestellt, erfolgt von Amts wegen ein 
Ermittlungsverfahren gegen die Fahrerin 
oder den Fahrer gemäß der Strafprozess-
ordnung (StPO). Im österreichischen 
Strafrecht gibt es für Fahrerinnen und 
Fahrer von Einsatzfahrzeugen keine be-
vorzugte oder benachteiligte Behandlung 
bei der Anwendung der strafrechtlichen 
Bestimmungen. Die Höhe der Strafe rich-
tet sich nach den spezifischen Umständen 
des Unfalls, insbesondere dem Grad der 
Fahrlässigkeit und den konkreten Aus-
wirkungen. Es kann jedoch allgemein 
festgestellt werden, dass die besonderen 
Rahmenbedingungen und die erhöhte Ver-
antwortung der Einsatzkräfte (vgl. „Ga-
rantenpflicht“ gemäß § 2 StGB) zu stren-
geren Strafen führen können. Besonders 
bei Unfällen mit Dienstfahrzeugen, die 
etwa aufgrund von Übermüdung passiert 
sind, werden die ursächlichen Umstände 
bei der Festlegung der Schuld besonders 
berücksichtigt.18 So sind Symptome einer 
deutlichen Müdigkeit meist so offensicht-
lich, dass sie auch unerfahrenen Bediens-
teten auffallen sollten – jedenfalls aber den 
besonders geschulten Organen der Exeku-
tive. Im Falle eines Unfalls kann der Len-
kerin bzw. dem Lenker im Strafverfahren 
grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, 
was sich strafverschärfend auswirkt.19 Ein 
möglicher Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 
StGB ist grundsätzlich auszuschließen, da 
hierzu die Vorsätzlichkeit der strafbaren 
Handlung notwendig ist. Da es sich bei 
Verkehrsunfällen mit Einsatzfahrzeugen 
in der Regel um Fahrlässigkeitsdelikte 
handelt, ist für die Klärung der Schuld der 
Ausprägungsgrad wichtig. In § 6 Abs. 1 
StGB handelt es sich um eine sogenannte 

leichte Fahrlässigkeit, d.h. die betreffende 
Person handelt objektiv sorgfaltswidrig. 
Dies ist im strafrechtlichen Bezugsrahmen 
in jenen Fällen gegeben, in denen bereits 
ein Verstoß gegen eine Rechtsnorm oder 
gegen eine Verkehrsnorm vorliegt. Zudem 
wird als Vergleich meist das Verhalten 
einer ordentlichen und gewissenhaften 
Exekutivbediensteten bzw. eines ebensol-
chen Exekutivbediensteten herangezogen. 
Dabei wird hinterfragt, ob sich diese in 
derselben Situation/Position ähnlich oder 
gleich wie die betroffene Person verhalten 
hätte. Im idealen Fall wird das Verhalten 
nicht unter eine objektive Sorgfaltswidrig-
keit subsumiert.20

Zusätzlich zu der persönlichen straf-
rechtlichen Verantwortung als Fahre-
rin oder Fahrer von Einsatzfahrzeugen 
wird nun kompakt die strafrechtliche 
Verantwortung des Dienstgebers näher 
beleuchtet. Damit dieser haftbar gemacht 
werden kann, ist ein objektiv sorgfaltswid-
riges Verhalten notwendig. Beispielsweise 
kann es sich hierbei um Arbeitsaufträge 
handeln, die nicht unter der Einhaltung 
gesetzlich vorgeschriebener Arbeitszeiten 
ausgeführt werden können und es dadurch 
zu Personenschäden kommt. Im Falle von 
Exekutivbediensteten wäre dies in ge-
genständlichem Beispiel § 48a Beamten-
Dienstrechtsgesetz (BDG), in dem die 
Beschränkung der Tagesdienstzeit erfasst 
ist. In § 103 Abs. 3 Kraftfahrgesetz (KFG) 
wird darüber hinaus normiert, dass die 
Zulassungsbesitzerin bzw. der Zulassungs-
besitzer, sofern dieser Dienstgeber der 
Lenkerin bzw. des Lenkers ist, die Len-
kerin bzw. den Lenker nicht in einem 
solchen Ausmaß beanspruchen darf, dass 
dieser bzw. diesem das sichere Lenken des 
Fahrzeugs nicht mehr möglich ist. Miss-
achten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
bestimmte Vorgaben und führt dies zur 
Verletzung, Gefährdung oder gar zum Tod 
einer Person, kann darin eine Verletzung 
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der objektiven Sorgfaltspflicht gesehen 
werden, was wiederum strafrechtliche 
Konsequenzen in den Mittelpunkt rücken 
lässt.21 Diesbezüglich kann jedoch festge-
halten werden, dass etwa in der DKR-BMI 
geregelt ist, dass Bedienstete ihre Vorge-
setzten über alle Umstände in Kenntnis zu 
setzen haben, die ihre Fahrtüchtigkeit be-
einträchtigen können.22 Hier ist die Analo-
gie zu § 58 Abs. 1 StVO klar zu erkennen, 
wenngleich ein Verstoß gegen die DKR-
BMI ausschließlich disziplinäre Maßnah-
men seitens des Dienstgebers nach sich 
ziehen kann.

2.5.3 Zivilverfahren
Zusätzlich zu dem oben beschriebenen 
Strafverfahren, das die Republik Öster-
reich gegen die betroffene Person führt, 
kann ein Zivilverfahren gemäß Allgemei-
nem Bürgerlichem Gesetzbuch (ABGB) 
von der Unfallgegnerin oder dem Unfall-
gegner angestrengt werden, um etwaige 
Schadenersatzansprüche gegen die Fahre-
rin oder den Fahrer des Dienstkraftfahr-
zeuges oder die LPD Wien, für die diese 
oder dieser tätig ist, geltend zu machen. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich 
der Schadenersatzanspruch nicht im Wege 
der KFZ-Haftpflichtversicherungen erle-
digen lässt.

2.5.4 Amtshaftung
Exekutivbedienstete der LPD Wien han-
deln als Organe der Behörde. Daher gilt 
§ 1 Abs. 1 Amtshaftungsgesetz (AHG), 
der gleichermaßen als Schutznorm für 
jene Exekutivbedienstete fungiert, die 
während der Vollziehung der Gesetze u.a. 
auch Einsatzfahrten durchführen. Es re-
gelt die Haftung der Rechtsträgerin bzw. 
des Rechtsträgers gegenüber geschädigten 
Dritten. Ein weiterer wesentlicher Punkt 
im AHG ist, dass das schädigende Organ 
(hier: Exekutivbedienstete) niemals selbst 
zivilrechtlich haftet, sondern nur der je-

weilige Rechtsträger, für den das Organ 
amtshandelt.23 Nach § 3 Abs. 1 AHG kann 
Rückersatz gegenüber dem Organ begehrt 
werden, wenn die Rechtsträgerin bzw. der 
Rechtsträger der Geschädigten bzw. dem 
Geschädigten aufgrund dieses Bundesge-
setzes den Schaden ersetzt und das Organ 
die Rechtsverletzung grob fahrlässig oder 
vorsätzlich verübt oder verursacht hat.24 
Als Beispiele für grobe Fahrlässigkeit kön-
nen gelten: die Vornahme einer Einsatz-
fahrt in einem schlechten Gesundheitszu-
stand oder eine Fahrgeschwindigkeit von 
105 km/h im Ortsgebiet bei nasser Fahr-
bahn und wassergefüllten Spurrinnen.25

2.5.5 Organhaftung
Das Organhaftpflichtgesetz kommt zur 
Anwendung, wenn Organe, die für den 
Bund handeln, diesem in Vollziehung der 
Gesetze (Ausübung der Hoheitsverwal-
tung) durch rechtswidriges und schuldhaf-
tes Verhalten einen Schaden unmittelbar 
zugefügt haben.26 Es ist ein Spezialgesetz 
zum Dienstnehmerhaftpflichtgesetz (DHG) 
und regelt Schadenersatzansprüche zwi-
schen Organen und Rechtsträgerinnen 
und Rechtsträgern. Insbesondere gilt, dass 
der Schaden immer in Geld ersetzt wer-
den muss und dass Organe keine Haftung 
trifft, wenn Schäden dadurch entstehen, 
dass sie eine dienstliche Weisung befolgt 
haben. Dies gilt, solange die Weisung 
nicht durch eine offenbar unzuständige 
vorgesetzte Person erteilt wurde und kein 
strafbares Handeln verlangt wurde (siehe 
hierzu u.a. § 44 Abs. 2 BDG). Ebenso 
besteht keine Haftung im Falle einer ent-
schuldbaren Fehlleistung.

2.5.6 Disziplinarverfahren
Das Disziplinarverfahren wird ergänzend 
zu den bereits erwähnten verwaltungs-
strafrechtlichen bzw. strafrechtlichen Er-
mittlungen durchgeführt und kann zusätz-
lich zu den bereits erwähnten Verfahren 
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vor den Gerichten dienstrechtliche Konse-
quenzen für die Betroffenen bedeuten. Ge-
mäß § 91 BDG sind Bedienstete, die ihre 
Dienstpflichten schuldhaft verletzen, zur 
Verantwortung zu ziehen. Hierbei wird 
seitens der Dienstvorgesetzten geprüft, ob 
bzw. welche disziplinarrechtlichen Verfeh-
lungen begangen wurden, die ursächlich 
mit dem Verkehrsunfall in Zusammen-
hang stehen. Im Falle einer Verurteilung 
sind als Disziplinarstrafen gemäß § 92 
Abs. 1 BDG der Verweis, die Geldbuße bis 
zur Höhe eines Monatsbezuges, die Geld-
strafe bis zur Höhe von mehr als einem 
Monatsbezug bis zu fünf Monatsbezügen 
und die Entlassung vorgesehen.

3.	CONCLUSIO UND AUSBLICK
Konkludierend zeigt sich, dass den Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten die recht-
lichen Bestimmungen für Einsatzfahrten 
in der Regel gut bekannt sind, da diese u.a. 
zur polizeilichen Grundausbildung gehö-
ren. Doch in der praktischen Anwendung 
spielen neben dem theoretischen Wissen 
auch die jeweilige Situation und die per-
sönliche Reife eine wichtige Rolle. Es 
reicht nicht aus, lediglich die Vorschriften 
zu kennen, um in stressigen Momenten die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Fak-
toren wie Adrenalin, Zeitdruck und der 
Fokus auf den Einsatz selbst können da-
zu führen, dass rechtliche Vorgaben nicht 
immer vollständig berücksichtigt werden. 
Oft wird über die möglichen Folgen erst 
nach einem Vorfall nachgedacht, anstatt 
diese Überlegungen bereits im Vorfeld 
in die Entscheidung einzubeziehen. Der 
Mangel an Fahrpraxis – insbesondere 
bei jungen Exekutivbediensteten – stellt 
offenbar ebenso ein zentrales Problem für 
die sichere Durchführung von Einsatz-
fahrten dar. Diese mangelnde Erfahrung 
kann zu Unsicherheiten und einer unzu-
reichenden Fahrkompetenz führen, was 
insbesondere im stressigen Einsatzgesche-

hen problematisch sein kann. Besonders 
für Bedienstete, die sich noch in der Phase 
der Erfahrungsbildung befinden, müssen 
gezielte Maßnahmen entwickelt werden, 
um impulsives Verhalten zu kontrollieren 
und das Bewusstsein für mögliche Risiken 
zu schärfen. Es zeigt sich, dass das Ver-
halten bei Einsatzfahrten maßgeblich von 
Erfahrung, Teamarbeit und der internen 
Kommunikation geprägt wird. Während 
jüngere Bedienstete oft eine höhere Risi
kobereitschaft zeigen, tragen erfahrene 
Bedienstete dazu bei, ein Bewusstsein für 
die potenziellen Gefahren zu schaffen. Be-
sonders das Zusammenspiel der Fahrzeug-
besatzung erweist sich als kritischer Si-
cherheitsfaktor. Zusätzlich zeigt sich, dass 
Vorfälle im eigenen Umfeld nachhaltige 
Auswirkungen auf das Fahrverhalten ha-
ben und zur Sensibilisierung im Arbeits-
umfeld beitragen. Regelmäßige Fahrpraxis 
im dienstlichen Kontext trägt wesentlich 
dazu bei, dass nicht nur die technischen 
Fähigkeiten weiterentwickelt, sondern 
auch ein besseres Verständnis für die be-
sonderen Herausforderungen und Risiken 
im Straßenverkehr erlangt werden. Diese 
Reflexion ermöglicht es, dass Betroffene 
ihr eigenes Fahrverhalten hinterfragen 
und daraus lernen können, wodurch sich 
langfristig ein sichereres und rechtlich be-
wussteres Fahrverhalten etablieren kann. 
Besonders wichtig erscheint zudem die 
nachträgliche Reflexion von Einsatzfahr-
ten, um bewusste und unbewusste Risiken 
sichtbar zu machen und daraus Lerneffek-
te abzuleiten.

Für Polizistinnen und Polizisten erfolgt 
im Schadensfall keine direkte rechtliche 
Unterstützung durch die Dienstbehörde. 
Der Rechtsschutz durch die Gewerkschaft 
bzw. eine private Rechtsschutzversiche-
rung stellt für viele Bedienstete daher eine 
wichtige Absicherung dar. Dieser Um-
stand verdeutlicht das rechtliche Dilem-
ma, dass die Behörde einerseits von den 
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Handlungen ihrer Bediensteten betrof-
fen sein kann, andererseits jedoch nicht 
automatisch deren rechtliche Vertretung 
übernimmt. Dies führt unter Umständen 
zu einer rechtlichen Unsicherheit für die 
Bediensteten, insbesondere in Fällen, in 
denen eine Grauzone zwischen pflichtge-
mäßem Handeln und potenzieller Haftung 
besteht. 

Zusammenfassend wird deutlich, dass 
die rechtliche Awareness von Bedienste
ten nicht allein durch verpflichtende Schu
lungen gesichert werden kann, sondern 
dass die individuelle Bereitschaft zur 
kontinuierlichen Auseinandersetzung mit 
den Vorschriften entscheidend ist. Dabei 
spielen intrinsische Motivation, persön-
liche Reflexion und freiwillige Fortbil-
dungsangebote eine zentrale Rolle. Zudem 
wäre es sinnvoll, Bewusstseinsbildung 
nicht nur als rechtliche Pflicht zu betrach-
ten, sondern als integralen Bestandteil der 
professionellen Verantwortung von Ein-
satzlenkerinnen und Einsatzlenkern zu 
verankern.

Anlassfälle sollten gezielt genutzt wer-
den, um konkrete Lernsituationen zu 

schaffen und in einem offenen Diskus
sionsrahmen reflektiert zu werden. Beson-
ders wirksam erscheinen Schulungen, bei 
denen erfahrene Kolleginnen oder Kolle-
gen über eigene Erlebnisse berichten, da 
diese Authentizität und Praxisbezug ver-
mitteln. Ergänzend dazu können regelmä-
ßige Fahrsicherheitstrainings, persönliche 
Reflexionsgespräche mit Ausbilderinnen 
und Ausbildern bzw. Vorgesetzten und 
generalpräventive Fallanalysen etabliert 
werden.

Die Durchführung strukturierter Nach-
bereitungsverfahren analog den Prozessen 
bei Schusswaffengebräuchen wird durch 
begrenzte Zeit- und Personalressourcen er-
schwert. Jedoch könnten technische Hilfs-
mittel wie Fahrsimulatoren und digitale 
Schulungsmaßnahmen dazu beitragen, 
sowohl die Prävention als auch die Nach-
bereitung zu optimieren. Ein nachhaltiges 
Schulungskonzept, mit realitätsnahen 
Simulationen und digitalen Lernmethoden 
kombiniert, könnte langfristig zur Erhö-
hung der Sicherheit bei Einsatzfahrten 
beitragen und gleichzeitig die Nachberei-
tung von Unfällen standardisieren.
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